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Gesetzlicher Rahmen:
Infektionsschutzgesetz IfSG

• § 33: Definition von 
Gemeinschaftseinrichtungen, das sind auch 
Ferienlager

• Gemäß § 34 (Wortlaut siehe Anhang) dürfen 
Beschäftigte oder Betreute das Ferienlager beim 
Vorliegen bestimmter Erkrankungen, Verlausung 
oder bei Ausscheidung bestimmter 
Krankheitserreger nicht besuchen oder dort tätig 
sein



Gesetzlicher Rahmen
Infektionsschutzgesetz IfSG § 34

1. schwere Infektionen, die durch geringe 
Erregermengen verursacht werden: 
z. B. Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose 
und Durchfall durch EHEC-Bakterien. 

2. Infektionskrankheiten, die in Einzelfällen 
schwer und kompliziert verlaufen können: z. B.  
Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, 
Windpocken, Hirnhautentzündungen, Krätze, 
ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und 
bakterielle Ruhr; 



Gesetzlicher Rahmen
Infektionsschutzgesetz IfSG § 34

3. Kopflausbefall, dessen Behandlung noch 
nicht abgeschlossen ist. 

4. Ausscheider von Cholera-Erregern, 
Diphtherie-Erregern, Salmonella Typhi, 
Salmonella Paratyphi, u. a. spezielle 
Durchfallerreger. Diese unterliegen auch 
Kontrollen des GA vor der 
Wiederzulassung in die 
Gemeinschaftseinrichtung, s.u.



Gesetzlicher Rahmen
Infektionsschutzgesetz IfSG § 34

5.Personen, in deren Wohngemeinschaft
nach ärztlichem Urteil eine schwere oder 
besonders ansteckende Erkrankung an 
oder ein Verdacht auf z. B. bestimmte 
Durchfallerreger, Diphtherie, manche 
Arten von Hirnhaut-entzündungen, 
Lungentuberkulose, Masern oder Mumps 
aufgetreten ist.



Gesetzlicher Rahmen
Infektionsschutzgesetz IfSG § 34

• Leitung des Waldheimes ist zur Meldung an GA 
verpflichtet beim Auftreten von Umständen der 
Punkte 1-5, falls noch nicht anderweitig (Arzt, 
Labor) gemeldet wurde

• GA kann anordnen, dass das Auftreten einer (§ 
34-) Erkrankung in der Einrichtung ohne Hinweis 
auf die Person bekannt gegeben wird. 



Vorschlag: Merkblatt für die 
Eltern

• Die Freizeitleitung informiert die Teilnehmenden (bei 
Minderjährigen deren Eltern) und die Betreuer/innen 
vor der Freizeit darüber, dass sie bei Vorliegen 
bestimmter Erkrankungen (Liste in § 34 oder in 
entsprechenden Informationen) nicht an der Freizeit 
teilnehmen dürfen. 

• Gleichzeitig stellt die Freizeitleitung klar, dass mit der 
Information die Verantwortung dafür, dass die 
Vorgaben eingehalten werden, nun vor allem bei den 
Teilnehmenden (Eltern) und den Betreuer/innen selbst 
liegt (Mitwirkungspflicht).



(Brech-)Durchfall

• Meldepflichtige Erreger: 

z. B. Rota- und Noroviren, Salmonellen, 
Campylobacter

• Überwachung durch das GA vor 
Wiederzulassung bei: Shigellen, Typhus 
(nicht Salmonellen allg.), EHEC



(Brech-)Durchfall

• Kinder mit akutem Durchfall oder Erbrechen, 
egal welcher Ursache, sollten zu Hause bleiben 
bzw. abgeholt werden (gesetzl. nur bei < 6 
Jahre, ggf. per Hausrecht größere Kinder auch) 

• Besuch bei Symptomfreiheit und zuverlässiger 
Händehygiene v. a. nach dem Toilettengang 
wieder möglich. 

• Keine Essenzubereitung erlaubt
• Für Küchenmitarbeiter gilt § 42 IfSG



Masern

• Virale Infektion mit Fieber, Katarrh, 
Bindehautentzündung, Hautausschlag, 0,1 % mit 
Encephalitis davon bis zu 20 % tödlich,  bis zu 
30 % mit Defektheilung

• Impfung (in Kombi mit Mumps und Röteln) bietet 
guten Schutz und ist auch noch nach Kontakt 
mit Erkrankten (< 72 h) möglich

• Meldepflicht gem. IfSG §§ 6 (Verdacht, 
Erkrankung, Tod), 7 (Erregernachweis) und 34 
(Erkrankung); 93 gemeldete Fälle bis KW 24 in 
B-W



Masern

• Erkrankte, Erkrankungsverdächtige und (nicht 
immune) Kontaktpersonen aus der gleichen 
Wohngemeinschaft (Geschwister!) dürfen die 
Gemeinschaftseinrichtung nicht besuchen oder 
darin arbeiten (§34).

• Die Wiederzulassung ist nach Abklingen der 
Symptome, jedoch frühestens 5 Tage nach 
Exanthemausbruch möglich. Ein schriftliches 
ärztliches Attest ist nicht erforderlich. Bei 
Kontaktpersonen (s.o.) 14 Tage nach Kontakt.



Scharlach

• Bakterielle Infektion durch Streptokokken mit 
Fieber Halsschmerzen, typ. Himbeerzunge und 
am 1. od. 2. Tag folgendem Hautausschlag am 
Körper

• Erkrankung mehrmals möglich
• Ansteckungsfähigkeit besteht ab Beginn der 

Antibiotikabehandlung für 24 Std, ohne 
Behandlung bis zu 3 Wochen oder länger



Scharlach

• Nach § 34 IfSG dürfen Personen, die an 
Scharlach oder sonstigen Streptococcus-
pyogenes-Infektionen (auch Impetigo
contagiosa) erkrankt oder dessen verdächtig 
sind, in Gemeinschafts-einrichtungen keine 
Tätigkeiten ausüben, bei denen sie Kontakt zu 
den dort Betreuten haben. 

• Entsprechendes gilt auch für die Waldheim-
Kinder.



Erkrankungen durch Zecken

• Borreliose (bakt. Infektion): nicht 
impfpräventabel, aber mit Antibiotika 
behandelbar.

• FSME (virale Infektion), bis KW 24 in B-W 
17 Fälle gemeldet (keiner in S): 
Impfung möglich und in B-W allgemein 
empfohlen, bei Erkrankung nur Symptom-
behandlung möglich

• Durchseuchung der Zecken:
Borreliose: 10-35% bundesweit
FSME: 0,1-5% in Endemiegebieten

• Zeckenentfernung ohne Quetschen, z. B. 
mit Zeckenzange oder Splitterpinzette



Erkrankungen durch Zecken

Schutzmaßnahmen:
• Kleidung, die Arme und Beine bedeckt, 

ggf. Zeckenschutzmittel
• nach Aufenthalt im Freien (Wald/Wiese) 

Kinder nach Zecken absuchen und diese 
entfernen, Haut desinfizieren. Nicht jedem 
Zeckenbiss folgt eine Infektion, aber das 
Risiko steigt mit der Saugzeit! 

• Ggf. von den Eltern schriftl. Einwilligung 
einholen, dass Zecken entfernt werden 
dürfen. 

• an bestehende Impfempfehlung gegen 
FSME bei der Anmeldung erinnern



Kopfläuse      

• Übertragung der erwachsenen Tiere von Kopf 
zu Kopf (bis 20 cm Distanz), selten über 
Gegenstände. Kurze Überlebenszeit ohne 
Blutmahlzeit (55 Std.).

• Alle Eltern informieren, sollen die Kinder 
untersuchen (Merkblatt vom GA ausgeben). Bei 
Befall Behandlung mit nachgewiesen wirksamen 
Mitteln. Dann Besuch am nächsten Tag wieder 
möglich. Von den Eltern die durchgeführte 
Untersuchung und ggf. Behandlung schriftlich 
bestätigen lassen.



Kopfläuse

• Nochmalige Behandlung nach 8 Tagen nötig, da 
bereits abgelegte Eier die 1. Behandlung 
überstehen und daraus neue Läuse schlüpfen.

• Ärztliches Attest nur bei wiederholtem Befall 
innerhalb von 4 Wochen nötig. 

• Erscheinen des GA in GE nur in extremen 
Fällen, die über Wochen nicht unter Kontrolle zu 
bringen sind.



• Raupen auf Eichen, vor allem am 
Waldrand, brauchen Licht und Wärme

• Gefahr durch Berühren der Raupenhaare 
oder durch in der Luft fliegende Haare, die 
in die Augen/Schleimhäute gelangen oder 
eingeatmet werden
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Symptome:
• Brennen und Bläschen an der Haut 

Bindehautentzündung der Augen 
Atembeschwerden

Maßnahmen:
• Kinder dürfen keine Raupen anfassen! 
• nach Raupenkontakt Kleidung wechseln, Hände 

und ggf. Haare waschen, Augen mit Wasser 
spülen, evtl. Arzt aufsuchen

• Standort meiden, ggf. an Garten-, Friedhofs-
oder Forstamt melden
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Fuchs(-/Hunde)bandwurm

• Stuttgart: ca. 10 – 30 % der Füchse 
befallen, Übertragung auf Hund und Katze 
(Mäuse) 

• beim Menschen selten, in B-W ca. 2 - 7 
Erkrankungen/a

• Obst/Gemüse immer waschen bzw. 
kochen

• Händewaschen nach Aufenthalt im 
Wald/Garten/Wiese



Hanta-Erkrankung

• Virale Infektion mit Fieber, Haut-ausschlag, 
Bauch- und Gliederschmerzen sowie 
eingeschränkter Nierenfunktion

• Infektion über (getrockneten) Mäuseurin bzw. 
über Staub, der diesen enthält und eingeatmet 
wird. Keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung.

• Keine Impfung möglich, bei Erkrankung nur 
symptomatische Behandlung, in der Regel 
folgenlose Ausheilung.



Hanta-Erkrankung

• 2010 in Stuttgart bislang (KW 24) bereits 112 
Erkrankungen, starke Zunahme, bislang 
hauptsächlich Erwachsene mittl. Alters

• Vorbeugung
+ Staubaufwirbelung in Schuppen, Kellern etc. 

vermeiden
+ nicht im Unterholz/ Laubhäufen/ Holzstapeln 

herumkriechen
+ sorgfältiges Händewaschen ggf. 

Kleidungswechsel nach entsprechenden 
Aktivitäten (Bsp. Holzsammeln)



Neue Influenza 
(Schweinegrippe)

• Aktuell in 2010 kaum Grippe-erkrankungen, 
weder saisonale Influenza noch Neue Influenza, 
auch Vogelgrippe ist kein Thema mehr. 

• In 2009 keine Schließungen von 
Gemeinschaftseinrichtungen durch das GA, 
keine Besuchs- oder Beschäftigungsverbote 
ausgesprochen.

• Allgemein: wer Fieber hat, bleibt zu Hause!
• Händewaschen schützt auch vor Grippe



Zusammenfassung
• Das IfSG (§ 34) gibt bei klar benannten 

Krankheiten bzw. Kontakt zu Erkrankten 
oder Erregerauscheidung vor, wer vom 
Besuch oder der Tätigkeit in einer 
Gemeinschaftseinrichtung auszuschließen 
ist.

• Bei dort nicht genannten Erkrankungen 
kann auf das Hausrecht des Waldheim-
betreibers zurückgegriffen werden, dessen 
Regeln von den Teilnehmern einzuhalten 
sind (Stichwort: Merkblätter, schriftl. 
vereinbarte und unterzeichnete 
Aufnahmebedingungen/-vertrag).
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Anhang: Wortlaut § 34 IfSG

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
(Infektionsschutzgesetz - IfSG)
Fundstellen§

§ 34 Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten, Aufgaben des 
Gesundheitsamtes

(1) Personen, die an
1.Cholera 2.Diphtherie 3.Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 
4.virusbedingtem hämorrhagischen Fieber 5.Haemophilus influenzae Typ b-
Meningitis 6.Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte) 7.Keuchhusten 
8.ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 9.Masern 10.Meningokokken-Infektion 
11.Mumps 12.Paratyphus 13.Pest 14.Poliomyelitis 15.Scabies (Krätze) 
16.Scharlach oder sonstigen Streptococcus pyogenes-Infektionen 17.Shigellose 
18.Typhus abdominalis 19.Virushepatitis A oder E 20.Windpocken erkrankt oder 
dessen verdächtig oder die verlaust sind, dürfen in den in § 33 genannten 
Gemeinschaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder 
sonstige Tätigkeiten ausüben, bei denen sie Kontakt zu den dort Betreuten 
haben, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit oder der 
Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist. Satz 1 gilt entsprechend für 
die in der Gemeinschaftseinrichtung Betreuten mit der Maßgabe, dass sie die 
dem Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume nicht betreten, 
Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht benutzen und an
Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht teilnehmen dürfen. Satz 2 
gilt auch für Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und an 
infektiöser Gastroenteritis erkrankt oder dessen verdächtig sind.



Anhang: Wortlaut § 34 IfSG
(2) Ausscheider von
1.Vibrio cholerae O 1 und O 139 2.Corynebacterium diphtheriae, Toxin bildend 3.Salmonella 

Typhi 4.Salmonella Paratyphi 5.Shigella sp. 6.enterohämorrhagischen E. coli (EHEC) 
dürfen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der gegenüber 
dem Ausscheider und der Gemeinschaftseinrichtung verfügten Schutzmaßnahmen die 
dem Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume betreten, Einrichtungen der 
Gemeinschaftseinrichtung benutzen und an Veranstaltungen der 
Gemeinschaftseinrichtung teilnehmen. (3) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend für 
Personen, in deren Wohngemeinschaft nach ärztlichem Urteil eine Erkrankung an oder ein 
Verdacht auf 

1.Cholera 2.Diphtherie 3.Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 
4.virusbedingtem hämorrhagischem Fieber 5.Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 
6.ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 7.Masern 8.Meningokokken-Infektion 9.Mumps 
10.Paratyphus 11.Pest 12.Poliomyelitis 13.Shigellose 14.Typhus abdominalis
15.Virushepatitis A oder E aufgetreten ist. (4) Wenn die nach den Absätzen 1 bis 3 
verpflichteten Personen geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, 
so hat derjenige für die Einhaltung der diese Personen nach den Absätzen 1 bis 3 
treffenden Verpflichtungen zu sorgen, dem die Sorge für diese Person zusteht. Die gleiche 
Verpflichtung trifft den Betreuer einer nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Person, 
soweit die Sorge für die Person des Verpflichteten zu seinem Aufgabenkreis gehört. 



Anhang: Wortlaut § 34 IfSG
(5) Wenn einer der in Absatz 1, 2 oder 3 genannten Tatbestände bei den in Absatz 

1 genannten Personen auftritt, so haben diese Personen oder in den Fällen des 
Absatzes 4 der Sorgeinhaber der Gemeinschaftseinrichtung hiervon
unverzüglich Mitteilung zu machen. Die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung 
hat jede Person, die in der Gemeinschaftseinrichtung neu betreut wird, oder 
deren Sorgeberechtigte über die Pflichten nach Satz 1 zu belehren. 

(6) Werden Tatsachen bekannt, die das Vorliegen einer der in Absatz 1, 2 oder 3 
aufgeführten Tatbestände annehmen lassen, so hat die Leitung der
Gemeinschaftseinrichtung das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu 
benachrichtigen und krankheits- und personenbezogene Angaben zu machen. 
Dies gilt auch beim Auftreten von 2 oder mehr gleichartigen, schwerwiegenden 
Erkrankungen, wenn als deren Ursache Krankheitserreger anzunehmen sind. 
Eine Benachrichtigungspflicht besteht nicht, wenn der Leitung ein Nachweis 
darüber vorliegt, dass die Meldung des Sachverhalts durch eine andere in § 8 
genannte Person bereits erfolgt ist. 



Anhang: Wortlaut § 34 IfSG

(7) Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt für die 
in § 33 genannten Einrichtungen Ausnahmen von dem Verbot nach Absatz 1, 
auch in Verbindung mit Absatz 3, zulassen, wenn Maßnahmen durchgeführt 
werden oder wurden, mit denen eine Übertragung der aufgeführten 
Erkrankungen oder der Verlausung verhütet werden kann. 

(8) Das Gesundheitsamt kann gegenüber der Leitung der Gemeinschaftseinrichtung 
anordnen, dass das Auftreten einer Erkrankung oder eines hierauf gerichteten 
Verdachtes ohne Hinweis auf die Person in der Gemeinschaftseinrichtung 
bekannt gegeben wird. 

(9) Wenn in Gemeinschaftseinrichtungen betreute Personen Krankheitserreger so in 
oder an sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiterverbreitung 
besteht, kann die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen 
anordnen. 

(10) Die Gesundheitsämter und die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen 
sollen die betreuten Personen oder deren Sorgeberechtigte gemeinsam über 
die Bedeutung eines vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen 
der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutzes und über die 
Prävention übertragbarer Krankheiten aufklären. 

(11) Bei Erstaufnahme in die erste Klasse einer allgemein bildenden Schule hat das 
Gesundheitsamt oder der von ihm beauftragte Arzt den Impfstatus zu erheben 
und die hierbei gewonnenen aggregierten und anonymisierten Daten über die 
oberste Landesgesundheitsbehörde dem Robert Koch-Institut zu übermitteln.
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